
1. Änderung
der Satzung zur Erhebung des Elternanteiles an den

Verpflegungskosten in den Grundschulen sowie dem Kinderhort
der Verbandsgemeinde Selters

vom 09.06.2026

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.06.2026 aufgrund des § 24 der
Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (Gem0), (GVBI. 1994, S.153) in Verbindung
mit dem Schulgesetz (SchulG), (GVBI. 2004, S.239), und dem
Kommunalabgabengesetz (KAG), (GVBI. 1995, S.175), alle in den jeweils gültigen
Fassungen, folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

Artikel I

§ 2 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

Die Gebühr wird zeitgleich entsprechend dem Wert des durch den Arbeitgeber als
Sachbezug zur Verfügung gestellten Mittagessens nach § 2 der jeweiligen Verordnung
über die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von Zuwendungen des
Arbeitgebers (SvEV) angepasst.

Artikel 11

Die Änderungssatzung tritt zum 01.08.2026 in Kraft

Selters, 09.06.2026


